
„Selbstvertrauen ist die Quelle des Vertrauens Der Kluge lernt aus allem und von jedem,  
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François VI. de La Rochefoucauld (1613-1680), französischer Moralist, Aphoristiker 

 

„Nichts kann den Menschen mehr stärken als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.“ 
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1 Zugriff der Betriebsprüfer auf Kassendaten eines Einzelunternehmens 

Einzelhändler sind nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung verpflichtet, im Rahmen der 
Zumutbarkeit sämtliche Geschäftsvorfälle einschließlich der über die Kasse bar vereinnahmten Umsätze 
einzeln aufzuzeichnen. Wird dabei eine PC-Kasse verwendet, die detaillierte Informationen zu den einzelnen 
Barverkäufen aufzeichnet und diese dauerhaft speichert, sind die damit bewirkten Einzelaufzeichnungen 
auch zumutbar. Die Finanzverwaltung kann dann im Rahmen einer Außenprüfung auf die 
Kasseneinzeldaten zugreifen. Das entschied der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 16.12.2014. 

Im entschiedenen Fall verwendete eine buchführungspflichtige Apothekerin ein speziell für Apotheken 
entwickeltes PC-gestütztes Erlöserfassungssystem mit integrierter Warenwirtschaftsverwaltung. Ihre 
Tageseinnahmen wurden über modulare PC-Registrierkassen erfasst, dann durch Tagesendsummenbons 
ausgewertet und als Summe in ein manuell geführtes Kassenbuch eingetragen. Anlässlich einer 
Außenprüfung verweigerte die Steuerpflichtige der Finanzbehörde den Datenzugriff auf ihre Warenverkäufe 
mit der Begründung, sie sei nicht zu Einzelaufzeichnungen verpflichtet. 

Das beurteilte der BFH anders. Nach der Entscheidung ist die Steuerpflichtige zur Aufzeichnung der 
einzelnen Geschäftsvorfälle verpflichtet und muss die Kassendaten der Finanzbehörde in elektronisch 
verwertbarer Form überlassen. Die Buchführung muss stets einen zuverlässigen Einblick in den Ablauf aller 
Geschäfte geben. Deshalb ist es nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung erforderlich, dass 
verdichtete Buchungen in Einzelpositionen aufgegliedert werden können. Dies gilt auch für Bargeschäfte, 
sofern Einzelaufzeichnungen dem Steuerpflichtigen zumutbar sind. Entscheidet er sich für ein 
Kassensystem, das sämtliche Kassenvorgänge einzeln und detailliert aufzeichnet sowie speichert, kann er 
sich nicht auf die Unzumutbarkeit der Aufzeichnungsverpflichtung berufen und hat die Aufzeichnungen 
auch aufzubewahren.  

Anmerkung: Damit räumt der BFH der Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung auch das Recht ein, 
die mithilfe des Datenverarbeitungssystems (PC-Kasse) erstellten Daten auf einem maschinell 
verwertbaren Datenträger zur Prüfung anzufordern. 

2 Verkauf eines Grundstücks unter aufschiebender Bedingung innerhalb 
der Spekulationsfrist 

Mit Urteil vom 10.2.2015 hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass der aufschiebend bedingte 
Verkauf eines bebauten Grundstücks innerhalb der gesetzlichen Veräußerungsfrist von 10 Jahren als sog. 
privates Veräußerungsgeschäft der Besteuerung unterliegt, auch wenn der Zeitpunkt des Eintritts der 
aufschiebenden Bedingung außerhalb dieser Frist liegt. Private Veräußerungsgeschäfte sind u. a. Verkäufe 
von Grundstücken, bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 
Jahre beträgt. 

Im entschiedenen Fall hatte ein Steuerpflichtiger mit Kaufvertrag vom 3.3.1998 ein bebautes Grundstück 
erworben und mit notariell beurkundetem Kaufvertrag vom 30.1.2008 veräußert. Der Vertrag wurde unter 
der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass die zuständige Behörde dieses Grundstück von 
Bahnbetriebszwecken freistellt, was sie am 10.12.2008 tat. Streitig war, ob der Gewinn aus der 
Veräußerung des bebauten Grundstücks zu versteuern war, weil die Bedingung in Form der Entwidmung 
erst nach Ablauf der zehnjährigen Veräußerungsfrist eingetreten war. 

Der BFH entschied dazu, dass ein (zu versteuerndes) privates Veräußerungsgeschäft vorliegt. Für den 
Zeitpunkt der Veräußerung ist die beidseitige zivilrechtliche Bindungswirkung des Rechtsgeschäfts, das 
den einen Vertragspartner zur Übertragung des Eigentums auf den anderen verpflichtet, und nicht der 
Zeitpunkt des Bedingungseintritts entscheidend. Ab dem Vertragsschluss – im Urteilsfall am 30.1.2008 – 
bestand für keinen der Vertragspartner die Möglichkeit, sich einseitig von der Vereinbarung zu lösen. 
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3 Einkünfteerzielungsabsicht bei langjährigem Leerstand einer Wohnung 

Die steuerliche Berücksichtigung von Aufwand für ein (leerstehendes) Wohngrundstück als (vorab 
entstandene) Werbungskosten bei der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung setzt voraus, dass der 
Steuerpflichtige sich endgültig entschlossen hat, aus dem Objekt durch Vermieten Einkünfte zu erzielen 
und diese Entscheidung später nicht aufgibt. Der endgültige Entschluss zu vermieten – also die 
Einkünfteerzielungsabsicht – kann nach der Rechtsprechung nur anhand äußerlicher Merkmale beurteilt 
werden. Aus objektiven und belegbaren Umständen muss auf das Vorliegen oder Fehlen der Absicht 
geschlossen werden.  

Ein besonders lang andauernder Leerstand der Wohnung nach vorheriger, auf Dauer angelegter 
Vermietung kann dazu führen, dass eine vom Steuerpflichtigen aufgenommene Einkünfteerzielungsabsicht 
ohne sein Verschulden wegfällt und die im Zusammenhang mit dem Objekt anfallenden Kosten nicht mehr 
steuerlich berücksichtigt werden. 

Die Einzelfallumstände, aus denen sich der endgültige Entschluss zu vermieten ergibt, sind in erster Linie 
ernsthafte und nachhaltige Vermietungsbemühungen des Steuerpflichtigen. Sind die unternommenen 
Bemühungen nicht erfolgreich, müssen sowohl geeignetere Wege der Vermarktung gesucht und die 
Vermietungsbemühungen, beispielsweise durch Einschaltung eines Maklers oder durch Nutzung 
alternativer Bewerbungsmöglichkeiten, intensiviert werden.  

Werden hingegen, wie in einem vom Niedersächsischen Finanzgericht (FG) entschiedenen Fall, nur drei 
Zeitungsannoncen geschaltet, ist dies ein Indiz dafür, dass die Einkünfteerzielungsabsicht fehlt. Dass die 
Wohnung dann tatsächlich ab 2014 vermietet wurde, lässt nach Auffassung des FG keine Rückschlüsse 
auf das Streitjahr 2011 zu. 

4 Erneuerung einer Einbauküche in einer vermieteten Wohnung 

Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht (FG) hat in seinem Urteil vom 28.1.2015 entschieden, dass eine 
Einbauküche trotz individueller Planung und Anpassung an die jeweiligen räumlichen Verhältnisse kein 
einheitliches zusammengesetztes Wirtschaftsgut darstellt, die Einbaumöbel und die Arbeitsfläche indes als 
Gesamtheit zu sehen sind. 

Herd und Spüle werden beim erstmaligen Einbau (unselbstständige) Gebäudebestandteile, da sie in einem 
einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stehen, die für die Nutzbarkeit des 
Gebäudes zu Wohnzwecken vorausgesetzt werden und ohne die das Gebäude als Wohngebäude unfertig 
wäre. Die Aufwendungen für den Ersatz solcher Bestandteile sind daher steuerlich sofort abzugsfähig. 

Die Aufwendungen für die austauschbaren Elektrogeräte sowie für die Gesamtheit der Einbaumöbel sind 
hingegen zeitanteilig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu berücksichtigen, soweit sie nicht 
teurer sind als 410 €. 

Anmerkung: Das FG hat die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zugelassen, da es mit seiner Auffassung 
möglicherweise von der im Urteil vom 30.3.1990 vertretenen Auffassung des BFH abweicht. Das 
Revisionsverfahren ist beim BFH unter dem Aktenzeichen IX R 14/15 anhängig. 

5 Wein als Bewirtungskosten 

„Bewirtung“ ist jede unentgeltliche Überlassung oder Verschaffung von Speisen, Getränken oder sonstigen 
Genussmitteln zum sofortigen Verzehr. Diese Voraussetzungen können nach Auffassung des Finanzgerichts 
Münster (FG) in seiner Entscheidung vom 28.11.2014 selbst auf die Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Wein zutreffen, wenn die erworbenen Weine anlässlich von Besprechungen mit Kunden, 
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Mandanten und Fachkollegen getrunken werden. Bewirtungsaufwendungen sind aber nur dann steuerlich 
absetzbar, wenn bestimmte Formvorschriften gewahrt sind. 

Dazu hat der Steuerpflichtige zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der 
Aufwendungen bei einer Bewirtung außerhalb einer Gaststätte schriftlich die folgenden Angaben zu 
machen: Ort, Tag, Teilnehmer und Anlass der Bewirtung sowie Höhe der Aufwendungen. Allgemeine 
Angaben über den Anlass der Bewirtung wie „Besprechungen mit Kunden, Mandanten und mit 
Fachkollegen“ reichen nicht aus. Auch sind Angaben über die Teilnehmer der Bewirtung, die namentliche 
Anführung aller Bewirtungsteilnehmer einschließlich des bewirtenden Steuerpflichtigen selbst (bei 
Gesellschaften der sie vertretenden Personen) und/oder seiner teilnehmenden Arbeitnehmer erforderlich. 
Voraussetzung für die Abziehbarkeit von Bewirtungsaufwendungen als Betriebsausgaben ist weiterhin die 
zeitnahe Erstellung des (Eigen-)Belegs.  

Bitte beachten! Der Aufwand für den Wein (also Bewirtungskosten) ist dann steuerlich nicht ansetzbar, 
wenn die vom Gesetzgeber geforderten Angaben fehlen oder zu allgemein gehalten sind. Entsprechend ist 
auch die Vorsteuer aus den Rechnungen nicht abziehbar. Nach Auffassung des FG gehört Wein auch nicht 
zu den Aufmerksamkeiten wie Kaffee, Tee oder Kekse. Bei solchen Aufmerksamkeiten ist ein 
Bewirtungsbeleg nicht erforderlich. Auf den Wert des Weins kommt es nicht an. 

Anmerkung: Wird Wein als Kundengeschenk verwendet, unterliegen die Aufwendungen den besonderen 
Aufzeichnungspflichten, wenn sie steuerlich angesetzt werden sollen. 

Na, denn mal Prost und Salute. 

6 Arbeitszimmer eines Handelsvertreters 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Ausstattung hierfür dürfen den 
Gewinn grundsätzlich nicht mindern. Dies gilt dann nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 
kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen 
auf 1.250 € im Jahr begrenzt. Diese Beschränkung der Höhe nach gilt aber dann nicht, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung bildet. 

Der „Mittelpunkt“ bestimmt sich nach dem inhaltlichen (qualitativen) Schwerpunkt der beruflichen und 
betrieblichen Betätigung des Steuerpflichtigen. Nach Auffassung des Finanzgerichts Münster in seiner 
Entscheidung vom 5.3.2015 kann das Arbeitszimmer eines Handelsvertreters den qualitativen 
Schwerpunkt seiner Betätigung bilden.  

Im entschiedenen Fall hatte der Steuerpflichtige die vertragliche Verpflichtung, seine Kunden mindestens 
einmal im Monat zu besuchen, tatsächlich nicht gelebt, weil hierfür kein Anlass bestand. Seinen Kunden 
stand er bezüglich des Sortiments, für die Annahme von Bestellungen und Reklamationen als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Seine Hauptaufgabe lag darin, den Überblick über das Bestellverhalten des 
jeweiligen Kunden zu behalten und eine individuelle Angebots- und Bedarfsermittlung vorzunehmen. Diese 
Aufgabe hat qualitativ ein höheres Gewicht als die Präsenz beim Kunden vor Ort, weil sich die Preise und 
das Sortiment der frischen Produkte häufig änderten und daher im Tagesgeschäft auf individuelle 
Kundenwünsche eingegangen werden musste. Auch die Akquise von Neukunden erfolgte zunächst vom 
Arbeitszimmer aus. Diese Tätigkeiten waren deshalb nicht lediglich als dem Außendienst dienende 
Tätigkeiten anzusehen. 

7 Angemessenheit einer Pensionszusage 

Erteilt ein Unternehmen seinen Mitarbeitern eine Pensionszusage, sind strenge Anforderungen zu 
beachten. So darf bei der Bildung der Pensionsrückstellung u. a. keine Überversorgung entstehen. 
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Übersteigen die betrieblichen Versorgungsanwartschaften zuzüglich der Anwartschaft aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung 75 % des Aktivlohns am Bilanzstichtag, liegt nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) eine Überversorgung vor. Die Pensionsrückstellung ist dann entsprechend zu 
kürzen. 

Dem widerspricht nunmehr das Finanzgericht Berlin-Brandenburg (FG) in seiner Entscheidung vom 
2.12.2014. Nach seiner Auffassung findet die Annahme, dass eine Überversorgung anzunehmen ist, wenn 
die Pensionsleistungen sowie sonstigen Rentenanwartschaften zusammen mehr als 75 % der letzten 
Aktivbezüge betragen, keine Stütze im Gesetz. Nach seiner Entscheidung kann ein bilanzpflichtiges 
Unternehmen, das einem Angestellten eine Versorgungszusage erteilt, die unter Anrechnung sonstiger 
Rentenansprüche mehr als 75 % der letzten Aktivbezüge beträgt (sogenannte Überversorgung), die 
entsprechenden Rückstellungen in voller Höhe in seine Bilanz einstellen. Damit wendet sich das FG auch 
gegen die gegenwärtige Praxis der Finanzverwaltung.  

Das Einkommensteuergesetz sieht vor, dass Werterhöhungen oder -minderungen der Pensionsleistungen 
nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres, die hinsichtlich des Zeitpunktes ihres Wirksamwerdens oder 
ihres Umfangs ungewiss sind, bei der Berechnung des Barwerts der künftigen Pensionsleistungen und der 
Jahresbeträge erst zu berücksichtigen sind, wenn sie eintreten. Im entschiedenen Fall handelte es sich um 
eine sog. Festzusage. Bereits mit der ersten Zusage war die Pensionsleistung für den Gesellschafter-
Geschäftsführer auf 6.000 DM monatlich bestimmt. Eine Erhöhung oder Minderung der Pensionsleistung 
war nach der Zusage nicht vorgesehen.  

Das FG entschied dazu, dass der Fall schon deshalb nicht vom Gesetzeswortlaut erfasst ist, weil dem 
früheren Geschäftsführer eine unabänderliche Versorgungszusage erteilt wurde, sodass eine Ungewissheit 
im Gesetzessinne nicht vorliegt. Unabhängig davon ist aber auch nicht der Rechtsprechung des BFH zu 
folgen, die bei einer Überversorgung immer zu einer Kürzung der Pensionsrückstellung führt. 

Anmerkung: Das FG ließ die Revision zum BFH zu, da es von seiner Rechtsprechung abweicht; insofern ist 
diese Entscheidung noch nicht endgültig. Die Erteilung einer Pensionszusage ist mit vielen Fallstricken 
behaftet und muss gründlich überlegt und fachlich professionell durchdacht und umgesetzt werden. Wir 
beraten Sie gerne! 

8 Urlaubsbescheinigung durch den Arbeitgeber 

Gemäß dem Bundesurlaubsgesetz besteht kein Anspruch auf Urlaub, soweit dem Arbeitnehmer für das 
laufende Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. Bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitgeber verpflichtet, dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über den 
im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen. Die Urlaubsbescheinigung 
sollte folgende Angaben enthalten: 

• Name, Anschrift und Geburtsdatum  

• Kalenderjahr, für das die Urlaubsbescheinigung ausgestellt wird 

• Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses 

• Urlaubsanspruch in dem Kalenderjahr 

• Anzahl der gewährten oder abgegoltenen Urlaubstage (außer Urlaubstage aus dem Vorjahr) 

• bei Nichtvorliegen einer Fünftagewoche die Art und den Umfang des Arbeitsverhältnisses 

Anmerkung: Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz kann ein Zwangsgeld von 200 € 
festgesetzt werden, wenn der Verpflichtung zur Ausstellung einer Urlaubsbescheinigung nicht 
nachgekommen wird. 
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9 Datenschutzerklärung auf der Homepage abmahnfähig 

Das Oberlandesgericht Hamburg hat in seiner Entscheidung vom 27.6.2013 darauf hingewiesen, dass der 
Dienstanbieter einer Homepage den Nutzer zu Beginn des Nutzungsvorgangs u. a. über Art, Umfang und 
Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten in allgemein verständlicher Form zu 
unterrichten hat.  

Geschieht dies nicht, kann eine Datenerhebung ohne eine ausreichende Datenschutzerklärung einen 
Verstoß gegen Wettbewerbsrecht darstellen und abgemahnt werden. 

Denn mit der Datenschutzrichtlinie soll durch die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen jedenfalls 
auch die wettbewerbliche Entfaltung des Mitbewerbers geschützt werden. Die im Telemediengesetz 
geregelten Aufklärungspflichten dienen auch dem Schutz der Verbraucherinteressen bei der 
Marktteilnahme, weil sie den Verbraucher über die Datenverwendung aufklären und dadurch seine 
Entscheidungs- und Verhaltensfreiheit beeinflussen. 

Betroffen ist die seit Jahren notwendige „Datenschutzerklärung“, die bisher i. d. R. ein Teil des 
Impressums war. Die Fachwelt empfiehlt nunmehr, die Datenschutzerklärung über einen eigenen 
Menüpunkt erreichbar zu machen.  

10 Erbverzicht mit Folgen 

Verwandte und der Ehepartner des Erblassers können auf das ihnen zustehende gesetzliche Erbrecht 
verzichten. Der Verzichtende ist von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen, wie wenn er zur Zeit des 
Erbfalls nicht mehr lebte; er hat kein Pflichtteilsrecht. Der Verzicht kann aber auch auf das Pflichtteilsrecht 
beschränkt werden.  

Gründe für einen Erbverzicht können sein:  

• Regelung der vorweggenommenen Erbfolge z. B. durch Abfindungszahlungen 

• der Nachlass besteht hauptsächlich aus einem einzelnen Gegenstand, z. B. einem Unternehmen 

• Abfindung nicht ehelicher Kindern, um die gesetzliche Erbfolge auf die Ehefrau und die 
gesetzlichen Kinder zu beschränken. 

• Überschuldung eines Erben usw. 

Voraussetzung für einen wirksamen Erbverzicht ist ein Vertrag zwischen dem Erblasser und dem 
Verzichtenden. Der Erbverzichtsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung. Er kann nur zu Lebzeiten des 
Erblassers wirksam abgeschlossen werden. Wird ein Verzicht danach erklärt, ist die Erklärung u. U. als 
Ausschlagung der Erbschaft auszulegen. 

Mit dem Erbverzicht wird auch die gesetzliche Erbfolge geändert. So wird der auf das Erbe Verzichtende 
bei der Pflichtteilsberechnung anderer Berechtigter nicht mehr mitgezählt. Verzichtet also ein Abkömmling 
des Erblassers auf sein Erbrecht, so erhöhen sich die Pflichtteilsrechte der Übrigen.  

Ein Erbverzicht kann auch für die Kinder des Verzichtenden Folgen haben. So entschied z. B. das 
Oberlandesgericht Hamm mit Urteil vom 28.1.2015: 

• Wer auf einen ihm testamentarisch zugewandten Erbteil verzichtet, schließt auch seine Kinder 
vom Erbteil aus, wenn die Verzichtsvereinbarung nichts anderes bestimmt. 

• Verzichtet ein Miterbe auf seine verbindlich gewordene Erbeinsetzung in einem 
gemeinschaftlichen Testament mit Pflichtteilsstrafklausel, kann der überlebende Ehegatte über den 
Erbteil des Verzichtenden nicht anderweitig, z. B. zugunsten eines Kindes des Verzichtenden, 
verfügen. 
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Anmerkung: Dass der Verzicht auf einen testamentarisch zugewandten Erbteil grundsätzlich auch die 
Kinder des Verzichtenden vom Erbteil ausschließt, gilt aufgrund einer Änderung des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs für Erbfälle ab dem 1.1.2010. Diese gesetzliche Regelung stimmt nunmehr mit der Regelung 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die Wirkung des Verzichts auf einen gesetzlichen Erbteil überein. 

11 Rechtsmissbrauch bei Amtsniederlegung des GmbH-Geschäftsführers 

Das Oberlandesgericht Frankfurt a. M. hat am 11.11.2014 mit seinem Beschluss entschieden, dass die 
Amtsniederlegung eines alleinigen Geschäftsführers und Gesellschafters einer GmbH rechtsmissbräuchlich 
und unwirksam ist, wenn sich die GmbH in einer wirtschaftlichen Krise befindet und kein neuer 
Geschäftsführer bestellt wird. 

Im entschiedenen Fall wurde über das Gesellschaftsvermögen einer GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. 
Vier Monate später meldete der alleinige Gesellschafter bzw. Geschäftsführer die Niederlegung seines 
Amtes zum Handelsregister an. Die Anmeldung wurde vom Handelsregister mit der Begründung 
zurückgewiesen, dass die Amtsniederlegung rechtsmissbräuchlich ist, weil es an einer gleichzeitigen 
Bestellung eines neuen Geschäftsführers fehlte. 

Die Amtsniederlegung eines Geschäftsführers ist wegen der erforderlichen Rechtssicherheit grundsätzlich 
selbst dann wirksam, wenn objektiv kein Grund für die Amtsniederlegung besteht und der Geschäftsführer 
sich auch nicht auf das Bestehen eines solchen Grundes beruft. 

Dies gilt jedoch im Falle des Rechtsmissbrauchs jedenfalls dann nicht, wenn der alleinige Geschäftsführer, 
der zugleich alleiniger Gesellschafter ist, sein Geschäftsführeramt niederlegt, ohne einen neuen 
Geschäftsführer für die Gesellschaft zu bestellen. Angesichts der Personenidentität von 
Geschäftsführungs- und Willensorgan können im Interesse des Rechtsverkehrs an der Handlungsfähigkeit 
der Gesellschaft, die andernfalls beseitigt würde, höhere Anforderungen an die Amtsniederlegung oder die 
Abberufung jedenfalls des alleinigen Gesellschafter-Geschäftsführers gestellt werden. 

12 Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld und Kinderzuschlag 
werden erhöht 

Der 10. Existenzminimumbericht vom 30.1.2015 kommt zu dem Ergebnis, dass in den Veranlagungsjahren 
2015 und 2016 sowohl beim Grundfreibetrag als auch beim Kinderfreibetrag Erhöhungsbedarf besteht. Im 
Einzelnen sieht ein entsprechender Gesetzentwurf folgende Anpassungen vor: 

• Grundfreibetrag (aktuell 8.354 €): Anhebung ab 1.1.2015 um 118 € auf 8.472 € und ab 1.1.2016 
um weitere 180 € auf 8.652 € 

• Kinderfreibetrag (aktuell 7.008 € einschl. Freibetrag für Betreuung und Erziehung oder 
Ausbildung): Anhebung ab 1.1.2015 um 144 € auf 7.152 € und ab 1.1. 2016 um weitere 96 € auf 
7.248 € 

• Kindergeld (aktuell 184 € für das erste und zweite Kind, 190 € für das dritte Kind und 215 € für 
das vierte Kind und weitere Kinder): Anhebung ab 1.1.2015 um 4 € monatlich je Kind – also für 
das erste und zweite Kind auf 188 €, für das dritte Kind auf 194 € und für weitere Kinder auf 219 
€. Ab 1.1.2016 erfolgt eine weitere Erhöhung um 2 € monatlich je Kind. 

• Kinderzuschlag (aktuell max. 140 € monatlich): Anhebung ab 1.7.2016 um 20 € monatlich. Der 
Kinderzuschlag kommt Eltern zugute, die zwar ihren eigenen Bedarf durch Erwerbseinkommen 
grundsätzlich bestreiten können, aber nicht über ausreichend finanzielle Mittel verfügen, um den 
Bedarf ihrer Kinder zu decken.  
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13 Bürokratieentlastungsgesetz  

Mit dem Entwurf eines Bürokratieentlastungsgesetzes sollen ab 2016 mehr kleine Unternehmen als bisher 
von Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten befreit werden. Danach erhöhen sich die entsprechenden 
Grenzbeträge für Umsatz und Gewinn um jeweils 20 % auf 600.000 bzw. 60.000 €.  

Die Planungen sehen des Weiteren vor, Existenzgründer durch die Anhebung der Grenzen für 
Meldepflichten nach verschiedenen Wirtschaftsstatistikgesetzen von 500.000 € auf 800.000 € später als 
bisher in der Wirtschaftsstatistik heranzuziehen.  

Damit Arbeitgeber unkompliziert und kurzfristig Arbeitnehmer als Aushilfen beschäftigen können, ist die 
pauschale Erhebung der Lohnsteuer mit 25 % des Arbeitslohns möglich. Mit der Pauschalierung entfällt die 
aufwendige Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale. Die Lohnsteuerpauschalierung 
setzt voraus, dass der tägliche Arbeitslohn durchschnittlich zzt. 62 € pro Arbeitstag nicht übersteigt. Als 
Folge der Einführung des Mindestlohns wird die tägliche Verdienstgrenze von 62 € auf 68 € (8,50 € für 8 
Arbeitsstunden) angehoben. Diese Änderung soll am Tag der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten und 
bereits für das Jahr 2015 anzuwenden sein. 

Des Weiteren sollen die Mitteilungspflichten für Kirchensteuerabzugsverpflichtete reduziert und das 
Faktorverfahren beim Lohnsteuerabzug bei Ehegatten oder Lebenspartnern vereinfacht werden. Über die 
endgültige Gesetzesfassung informieren wir Sie nach dessen Verabschiedung. 

14 Zurechnung der Umsatzsteuerzahlung bei Einnahmen-Überschuss-
Rechnung 

Regelmäßig wiederkehrende Ausgaben, die bei dem Steuerpflichtigen kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit 
nach Beendigung des Kalenderjahres angefallen sind, zu dem sie wirtschaftlich gehören, zählen bei den 
Einnahmen-Überschuss-Rechnern (sog. 4/3-Rechnern) als in diesem Kalenderjahr abgeflossen. 
Umsatzsteuervorauszahlungen stellen bei den 4/3-Rechnern Betriebsausgaben und solche regelmäßig 
wiederkehrende Ausgaben dar.  

Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes Voranmeldungszeitraums eine Voranmeldung 
abzugeben bzw. auf elektronischem Weg zu übermitteln. Die Vorauszahlung ist dann am 10. Tag nach 
Ablauf des Voranmeldungszeitraums fällig. Verschiebt sich der Fälligkeitstermin wegen eines Samstags, 
Sonn- oder Feiertags vom 10.1. auf den 11.1. oder 12.1. und wird sie auch dann erst durch Überweisung 
bezahlt, ist die Vorauszahlung zwar fristgerecht geleistet worden; sie ist nach Auffassung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) in seiner Entscheidung vom 11.11.2014 indes nicht „kurze Zeit“ nach Beendigung 
des Kalenderjahres abgeflossen. Als „kurze Zeit“ gilt ein Zeitraum von bis zu 10 Tagen. Wird die 
Umsatzsteuervorauszahlung also erst am folgenden Montag bezahlt, wird sie nach Ablauf des Zehn-Tage-
Zeitraums entrichtet und gilt demnach auch als im Folgejahr geleistet. Eine Verlängerung des 10-Tage-
Zeitraums kommt nach Auffassung des BFH nicht infrage. 

Anmerkung: Dieser Fall betrifft auch den Betriebsausgabenabzug für das Jahr 2014, weil im Jahr 2015 ein 
Samstag (10.1.2015) als letzter Fälligkeitstermin zum Tragen kam. Dadurch verschob sich auch der Termin 
auf Montag, den 12.1.2015. Wurden also Zahlungen am 12.1.2015 geleistet, gelten sie zwar als 
rechtzeitig geleistet, können aber erst im Jahr 2015 als Betriebsausgaben angesetzt werden. 

Ist vom Steuerpflichtigen eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt und wird die Voranmeldung 
fristgerecht eingereicht, gilt die Zahlung als bereits am Fälligkeitstag abgeflossen, wenn das Konto eine 
entsprechende Deckung aufweist. Dabei ist eine spätere Abbuchung des Finanzamtes vom Konto 
unbeachtlich. 
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Bitte beachten! Im Jahr 2016 fällt der 10.1. auf einen Sonntag und der Fälligkeits�termin verschiebt sich 
auf den 11.1. Eine Zuordnung der Zahlung zum Jahr 2015 kann nur erreicht werden, wenn die 
Überweisung bis zum 10.1.2016 geleistet wird. 

15 Kapitalvermögen: Zufluss beim beherrschenden Gesellschafter einer 
GmbH 

Einnahmen sind innerhalb des Kalenderjahres bezogen, in dem sie dem Steuerpflichtigen zugeflossen sind, 
d. h. in dem er über diese wirtschaftlich verfügen kann. Geldbeträge fließen in der Regel dadurch zu, dass 
sie bar ausgezahlt oder einem Bankkonto des Empfängers gutgeschrieben werden. Indes kann auch eine 
Gutschrift in den Büchern des Verpflichteten einen Zufluss bewirken, wenn in der Gutschrift nicht nur das 
buchmäßige Festhalten einer Schuldverpflichtung zu sehen ist, sondern darüber hinaus zum Ausdruck 
gebracht wird, dass der Betrag dem Berechtigten von nun an zur Verwendung zur Verfügung steht.  

Bei beherrschenden Gesellschaftern ist der Zufluss eines Vermögensvorteils aber – wie der 
Bundesfinanzhof (BFH) erneut mit seinem Urteil vom 2.12.2014 bestätigt – nicht erst im Zeitpunkt der 
Gutschrift auf dem Konto des Gesellschafters, sondern bereits im Zeitpunkt der Fälligkeit der Forderung 
anzunehmen; denn ein beherrschender Gesellschafter hat es regelmäßig in der Hand, sich geschuldete 
Beträge auszahlen zu lassen. Diese Zuflussregel gilt jedenfalls dann, wenn der Anspruch eindeutig, 
unbestritten und fällig ist und sich gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft richtet. 

Beim beherrschenden Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist als Zeitpunkt des Zuflusses von 
Gewinnanteilen i. d. R. der Zeitpunkt der Beschlussfassung anzusehen, und zwar selbst dann, wenn in dem 
Beschluss über die Ausschüttung ein späterer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt war. Denn der Anspruch des 
Gesellschafters einer GmbH auf Auszahlung des Gewinns entsteht mit dem Beschluss der 
Gesellschafterversammlung über die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des 
Gewinns. Er wird nach Fassung des Gewinnverteilungsbeschlusses sofort fällig, wenn nicht die Satzung 
der GmbH Vorschriften über Gewinnabhebungen oder Auszahlungen zu einem späteren Zeitpunkt enthält. 
Fehlen entsprechende Regelungen, hat es der beherrschende Gesellschafter einer zahlungsfähigen GmbH 
in der Hand, den Fälligkeitszeitpunkt des Auszahlungsanspruchs nach seinem Ermessen zu bestimmen. Er 
kann damit bereits im Zeitpunkt der Beschlussfassung über seinen Gewinnanteil verfügen. 

16 Anforderungen an ein mittels Fahrtenbuchprogramm erstelltes 
elektronisches Fahrtenbuch 

Die private Nutzung eines Kfz, das zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird, ist für jeden Kalendermonat 
grundsätzlich mit 1 % des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten 
für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer anzusetzen. Abweichend hiervon kann die private 
Nutzung mit den auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen angesetzt werden, wenn die für das 
Kraftfahrzeug insgesamt entstehenden Aufwendungen durch Belege und das Verhältnis der privaten zu 
den übrigen Fahrten durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nachgewiesen werden. 

Der Begriff des ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs ist gesetzlich nicht näher bestimmt. Die dem Nachweis 
des zu versteuernden Privatanteils an der Gesamtfahrleistung dienenden Aufzeichnungen müssen eine 
hinreichende Gewähr für ihre Vollständigkeit und Richtigkeit bieten und auf ihre materielle Richtigkeit hin 
überprüfbar sein. Dazu gehört auch, dass das Fahrtenbuch zeitnah und in geschlossener Form geführt 
worden ist und dass es die zu erfassenden Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten 
Gesamtkilometerstands vollständig und in ihrem fortlaufenden Zusammenhang wiedergibt.  

Eine mittels eines Computerprogramms erzeugtes Fahrtenbuch, an deren bereits eingegebenem 
Datenbestand zu einem späteren Zeitpunkt noch Veränderungen vorgenommen werden können, ohne dass 
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die Reichweite dieser Änderungen in der Datei selbst dokumentiert und bei gewöhnlicher Einsichtnahme in 
die Datei offengelegt wird, stellt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch dar. Das entschied das Finanzgericht 
Baden-Württemberg mit Urteil vom 14.10.2014. 

Anmerkung: Der Bundesfinanzhof hatte bereits mit Beschluss vom12.7.2011 festgelegt, dass die mithilfe 
des MS Excel-Tabellenkalkulationsprogramms erstellten Tabellenblätter sowie die diesen zugrunde 
liegenden handschriftlichen losen Aufzeichnungen nicht den von der Rechtsprechung geforderten 
Anforderungen genügen.  

17 Abgeltungsteuersatz bei Darlehen zwischen Ehegatten bei finanzieller 
Abhängigkeit 

Die Anwendung des Abgeltungsteuersatzes in Höhe von 25 % (zzgl. Soli-Zuschlag) ist gesetzlich 
ausgeschlossen, wenn Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge „einander nahestehende Personen“ 
sind.  

Dazu hat der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch mit 3 Urteilen vom 29.4.2014 entschieden, dass die 
Anwendung des Abgeltungsteuersatzes in Höhe von 25 % (zzgl. Soli-Zuschlag) nicht schon allein deshalb 
ausgeschlossen ist, weil Gläubiger und Schuldner der Kapitalerträge Angehörige sind. Der gesetzliche 
Tatbestand ist dahingehend einschränkend auszulegen, dass ein solches Näheverhältnis nur dann vorliegt, 
wenn auf eine der Vertragsparteien ein beherrschender oder außerhalb der Geschäftsbeziehung liegender 
Einfluss ausgeübt werden kann oder ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Erzielung der Einkünfte 
des anderen besteht. 

Mit Urteil vom 28.1.2015 stellte der BFH nunmehr erstmals jedoch fest, dass die Anwendung des 
Abgeltungsteuersatzes bei der Gewährung von Darlehen zwischen Ehegatten aufgrund eines finanziellen 
Abhängigkeitsverhältnisses ausgeschlossen ist. 

Im entschiedenen Fall gewährte ein Steuerpflichtiger seiner Ehefrau fest verzinsliche Darlehen zur 
Anschaffung und Renovierung einer fremd vermieteten Immobilie. Die Besonderheit des Falles lag darin, 
dass die Ehefrau weder über eigene finanzielle Mittel verfügte noch eine Bank den Erwerb und die 
Renovierung des Objekts zu 100 % finanziert hätte und sie daher auf die Darlehensgewährung durch den 
Kläger angewiesen war. In diesem Fall liegt nach Auffassung des BFH ein Beherrschungsverhältnis vor, 
das zum Ausschluss der Anwendung des gesonderten Tarifs für Kapitaleinkünfte führt. 

18 Aufwendungen für ein „Keller-Arbeitszimmer“ 

Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können i. d. R nicht als Betriebsausgaben abgezogen 
werden. Eine Ausnahme gilt dann, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall ist der Abzug allerdings auf 1.250 € im Jahr begrenzt. 
Diese Beschränkung der Abzugshöhe gilt dann nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. 

In seiner Entscheidung vom 11.11.2014 kam der Bundesfinanzhof (BFH) zu dem Entschluss, dass auch ein 
Kellerraum, soweit er in die häusliche Sphäre eingebunden ist, als häusliches Arbeitszimmer anerkannt 
werden kann. Des Weiteren kann das „Keller-Arbeitszimmer“ auch den Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen und beruflichen Tätigkeit des Steuerpflichtigen bilden.  

Im entschiedenen Fall bezog der BFH die Versorgungsbezüge eines Pensionärs, der Gutachtertätigkeiten 
verrichtete, nicht in die Gesamtbetrachtung der einzelnen betrieblichen und beruflichen Tätigkeiten ein; das 
Arbeitszimmer galt somit als Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit, der 
Steuerpflichtige konnte die Aufwendungen in voller Höhe steuerlich geltend machen. Nach Auffassung des 
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BFH sind nur Einkünfte zu berücksichtigen, die grundsätzlich ein Tätigwerden des Steuerpflichtigen im 
Veranlagungszeitraum erfordern; das ist bei Versorgungsbezügen nicht der Fall.  

Die auf ein häusliches Arbeitszimmer anteilig entfallenden Betriebsausgaben sind nach dem Verhältnis der 
Fläche des Arbeitszimmers zu der Wohnfläche der Wohnung zu ermitteln. Nicht zur Wohnfläche gehören 
die Grundflächen von Nebenräumen, insbesondere u. a. Kellerräumen. Dient ein Raum allerdings 
unmittelbar seiner Funktion nach dem Wohnen und ist er nach seiner baulichen Beschaffenheit (z. B. 
Vorhandensein von Fenstern), Lage (unmittelbare Verbindung zu den übrigen Wohnräumen) und 
Ausstattung (Wand- und Bodenbelag, Beheizbarkeit, Einrichtung) dem Standard eines Wohnraums 
vergleichbar und zum dauernden Aufenthalt von Menschen tatsächlich geeignet und bestimmt, so ist die 
Lage im Keller nicht von Bedeutung. Die Gesamtwohnfläche, bestehend aus Erdgeschoss und „Keller-
Arbeitszimmer“ war damit ins Verhältnis zur Fläche des Arbeitszimmers selbst zu setzen. 

 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Eine Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

19 In eigener Sache ... 

…müssen wir feststellen: Ja, und nun ist die erste Hälfte des Jahres 2015 schon wieder herum. Der 
Sommer – so er dieses Jahr kommen will – steht vor der Tür. So für viele und auch für uns. Von daher hier 
der Hinweis, dass meine Familie und ich sich zwischen dem 30.06. und 22.07 in Urlaub befindet. Aber Sie 
wissen ja, dass alle anderen meines Teams wie immer für Sie da sind. Und ich komme ja auch wieder. 

Und ansonsten wünsche ich Ihnen hoffentlich auch ein paar erholsame Urlaubstage und Sonnenschein und 
nicht zu vergessen viel Freundlichkeit in Ihrem Leben. 

Bis bald. 

 

 

Christine Hartwig StBin  


